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Frieclhof sord.nung

ftir die Fbiedhöfe Eibenberg und Kertau der EV.-Luth. Klrctrgereinde Eibenberg-Ke*bau

I. Allgemelnes

§t
Leltung und. Yerryaltung der Fbledhöfe

Dle Friedhöfe stehen im Eigentum d.es Kirchenlehen Elbenberg-Kembau.

Leitung und Aufsicht liegen beim Kirchenvorstand.

Aufsichtsbehörde ist das Bezirkskirchenarrt chenu:ritz r.

§z
Benutzung der Fbled.höfe

1) Die Fri-edhöfe sind. bestir,mt zur Bestattung aller personen, die bei
Ihrem Ableben ihren Wohnsitz 1m Bereieh der politischen Gemeinde Kenrbau
hatten oder ein Recht auf Bestattung i:r einer bestirmrben Grabstätte
besaßen.

2) Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Frledhofsträgers.

§3

'1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile od.er einzelne Grabstätten können
aus einem wichtigen Grund beseirräinkL'geschlossen, geschlossen und. ent-
wldmet werden.

2) Nach d.er beschränlcten Schließung werd.en Nutzungsreehte nicht mehr verl-lehen.
Elne Verläingenrng des Nutzungsrechtes erfolgt lediglich zur Änpassung an die
Ruhäzeit= Beisetzungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfind.en, an denen im
Zeitpunkt der beschränkten Sch1ießung noeh iVutzungsrechte bestehen, sofern die
Grabstätten noch nicht belegt sjnd. oder sofern zu dem genannten ZeitpunlrL d.ie
Ituhezeiten abgelaufen waren. Eingeschränlrt werden kann auch der lkeis der Bei-
setzungsberecht igten.

3) Nach der §ch}1eßung d.ürfen Beisetzungen nlcht mehr vorgenormen werden-

igenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen
t aus6esprochen, wenn kelne Nutzungsrechte
abgelaufen si-nd und. ejne angemessene

Der Nutz,ungsberechtigte kann sich
.in allen Fragen, die sich auf die
einschließ1ich deren Bepflanzung

Auskunfterteilung und. Beratung
tung von Grabmal und Grabstätte

d.en Friedhofsträger wend.en.ehen, an



1) Jed.er hat sich auf d.em
halten. Die Ordnungen des

2) K:.niler unter 6 Jafrren dürfen
rortung Erwachsener betreten.

3) Der Friedhofsträiger kar:n d^as
hofsteile aus besonderem Anlaß

4) Auf dem Friedhof ist nlcht
- die Wege mit Fahrzeugen aI

und FaLrrzeuge der tbiedhof

- Waren aller Art, lnsbesond
anzubleten und dafür zu

an Sonn-
störende

und FeierLagen
Arbeiten

- gewerbsräßi€ zu fotograf
Druckschriften ohne

Abraum, Abfäi11e usw.

den Frled.hof und seine
zu beschäidigen, Elnf
Grabstätten und Grabe
Zweige auf fremd.en Gräbern

zu lärmen und zu spielen,
Hund.e ohne Leine laufen zu

Ansprachen und. nn:sikalische
ohne Genehmigung zu halten.

5) Die Frledhofsverwaltung karur
des Friedhofes und der 0rd.nung
gungen sind reehtzeitig bel d.er

Geserbliche Är

1 ) Bildhauer, §tei-nmetze,
dürfen für die d.em jeweillgen
auf dem Friedhof der vorherlgen
Ratrmen der Tätigkeit festlegt.

2) Zugelassen werden nur solehe
licher und persönlicher Hi::sicht
schriftlich anerkennen.

3) B:-1d.trauer, Stei-nmetze und
d.arüber hinaus die Meisterprü
gleichwertige fachliche Qualif
'müssen entsprechend ihrem Berufs

r oder thre fachlichen Vertreter müssen

-t-

5

Yerhalten den Fbledhöfen

d.er lJürde
spersonals

Friedhof

des

d.es Ortes enteprechend zu ver-
slnd zu befolgen.

nur 1n fusleitung und Verarrt-

Eliedhofes oder einzelner Erteä-
untersagen.

.Art zu befalrren - Klnderwagen, Rol1stäh1e
rwaltung slnd ausgenorunen,

Blumen und- IfuZinze und. gewerbhche Di-enste
,

d.er ltl?ihe einer Bestattung an lierktagen

zu verteilen,
d.er daftir bestinrnten Plätze abzulegen,

und. Anlagen zu verunreinlgen oder
und Hecken zu übersteigen und. Rasenflächen,

unberechtigt zu betreten, Blumen und
außerhalb d.er Gräber zu pf1ücken,

,

bletungen außerhalb von Bestattungen

nahmen zulassen, soweit sie mit d.em Zweck
thm vereilbar sind. Erforderliche Genehrni.-
edhof sverwaltung einzutrolen.

6

auf den Eriedhöfen

Bostatten und songtige Gewerbetreibend.e be-
sblld. entsprechenden gewerblichen Tätigkelten

sung durch den Fbledhofsträger, der den

betreibende, in fachlleher, betrieb-
die Eriedhofsordnunglässig sind.

die
und



4) Bestatter milssen aIs Gewer
berufsspezif ische Fachprüfung

5) Sonstigen Generbetrelbenden
genannter Tätigkeit gestattet
verelnbaren 1st. Absatz 2,rrrd 7

6) Der trbledhofsträger kann im
keine gesetzlichen Regelungen

7) Der Frledhofgträger hat d.ie
AntragsteLler elnen fär d.ie
pf Ii. chtvers icherungs s chutz

8) Die Zula.ssung erfolgt dr.rch
gelassenen Gewerbetreibend,en
ausweis anrszugtellen. Dle
s lchtsbereehtigten Frledhof spers
kann befristet werden.

9) Der Fbiedhofsträger karu: die
holt oder schwerwiegend. gegen
stoßen, oder bei denen d.ie Y
weise nicht mehr gegeben slnd,
entziehen.

10) I'fi"t Grabrralen und Grabbepf
dürfen daher nlcht mit
farbige Firmennamen bj.s zu
der Seite od.er Rtickseite unten
für di.e Grabpflege nrit woIler
zulZissig.

11) D1e Gewerbetreibenden
im Zusaurnenhang mit ihrer Tätlg
iler Arbelten lst der Arbei
sicheren Zustand zu versetzen.
und [dateriallen dürfen über dle
hjnaus nicht auf dem Friedhof ge
der Gewerbetreibenden in od.er
zu relnigen--.

',l2) D:-e Gewerbetreibenden si-rrd
nicht kompostlerbaren Abfeille

Fi.ir die
nach d.er

Benutzung d.es Fbiedhof
klrchenaufslchtlich igten Gebi,ihrenordnung

tt,

ten

bende zugelassen seln

-.3-

und. sollten eine

als 1m Absatz 1

Friedhofszweck za

haben.

d.ie Ausübung anderer
wenn ä1es mlt dem

entsprechend..

fall Äusnahmen zulassen, soweit ihnen
Verord.nungen entgegenstehen.

d.avon abh?ingig zu machen, d.aß d.er
selner Tätlgkeit ausreichend.en Haft-

iung einer Berechtlgungskarte. Die zu-
fitr thre Bediensteten elnen Bedlensteten-
,und, d.er Bed.i-enstetenausweis sind dem auf-

auf Verlangen vorzvaelgen. Die Zulassung

sung der Gewerbetreibenden, die wied'er-
orschriften der Friedhofsverwaltung ver-
zuqgen d.er Absätze 2 wß. 3 Earrz oder teil-

Zeit oder Dauer durch sehriftliehen Bescheid

d.arf nicht ger+orben werden. Grabmale
iften versehen werden. Elngehauene, nicht

von drei Zentimetern sind. jedoch atr
. Steckschllder zur Grabkerr:zeichnung

i.ft der Fbledhofsg?irtner si-nd nieht

allle Schziden, die sie oder ihre Mltarbeiter
t auf dem Fl'iedhof verursachen. Bei Beend.igung

in einen ordnungsgemäißen rrrd verkehrs-
fär die Arbeiten erford.erlichen Herkzeuge

der Ausführung d.es jeweillgen Auftrages
werd.en. Es 1st nicht Sestattet, Geräte

Wasserentnahmestellen des fbiedhofes

tet, die bei ihren Arbeiten anfallenden
entfernen.iedhof zu

§7

seiner Einrichtungen werden Gebühren
erhoben.
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priauUnisscheines (Dimlssorlale ) iben unberührt.

Den ZeitPunkt
Einvernehmen

d.er nichtkirchli Bestattungen legt der Fbiedhofsträiger"

mit d.en Angehör fest.

4) Stitle Bestattungen dürfen nur Anwesenheit eines Bezuftragten d'es

F.r iedhofsträgers vorgenonrlien

Ärmeldung Bestattung

1 ) Die kirchliche Bestattung ist.
fäSt-ai" Fr^iedhofsverwal-tunC jm E

ständigen Pfarrer fest'

2) Die Bestattung durch."T?i 31'
aigen Pfarrers. Di9 landeskirghli:

1 ) Die Leichenhallen d'ienen zur
gä"iitt*',s. Die Leichenhalltl. "

tzerbest

Bes

l*-Eirrr"rnehmen mit dem Frledho

2) Die Grund-d'ekoration d'er Le

gottesdlenstliche Hand'lung' Den Zei'tpunkt

"ä"t*"" mit den Angehörigen und d'em zu-

-/t

Zustj.nrnr.rng des zustän-
d.ie Erteilung eines

d.urch andere
Klrchen arue-

Pfarrer bed.arf der
Bestin"rnr:ngen über

§10

und Nleder1egpng
S

strliger unter Vorlage d'er Beschelnieuns
-ä*"-roa"sfa11es oder eines Beerd'igungs-

e rechtzeitig anzumeld'en' lJird' die Be-
Die Bestattung ist bei d'em Frie
äes Standesarntes fiir die Beurkun

erlzubnisschelnes der Ordnungs
n Grabstattä bearrtragf,, ist das

stattung in einer vorzeitig erwor

Nutzungsrecht nachzuweisen'

fbew'ahrung der Verstorbenen bis zu d'eren

ä1. är"i" ar.rfbewahrten Särge dürfen nur

;ä";;;-drrr"t und seschlossen werden'

len besorgt d'er Friedhofstrfuer'

§11
feiern

1) Die Kirche Eibenberg
lichen Bestattungen a1s

2) Der Friedhofsträger gesta

"f,"iutfi"he 
Kirchen, d'ie der

hören.

3) Bei Bestattungsfeiern,
6ial iut zu resPelrbieren,
befindet

irchgemeindesaa'} Kenrbau stehen bei kirch:
, V"ir.ü"aigung zur VerfirS"uns'

1e Benutzung der o' 8' Räume

l"s.*"i"=cnätt christlieher

von;ärabselrnnrck am'

tir cfrf rctten t'rtedhof

bzw. d
Stätten

Ans,
daß das Grab auf ei-nem'



Fliedhof str?igers, eilzuholen'

2) Fe:.erlichkelten sowie tilusi
Bestattungsfeier bedürfen d'er

Die Ruhefrist für
Vollendung des 5.

1) Das Ausmauern
und Grabka[rnern

rnlndestens 0,50 rn.

3)D1e Gräber filr §argnes
Ör3O * starke gewachsene

gleichzeitig verstorbener
Sarg zu bestatten.

-5-

1) F'ür besondere musikalische Dar
rir"Afrot 1st vorher dle Genehmigu

§ärge und Urnen
Lebensjahres ge

2) In vorhandene - baulich inta
diffen Bestattungen vorgenormen
ien entgegenstehen' Der Nutzungs
lichen Er[alt der Gruftanlage zu

2)Dre Erdüberdeckwrg der einae.t.n

S"äbirii-g"f von d'er 0berkante Sarg

1) In einem Sarg d'arf nur ejJre

d.i,e terehe einer Mltter rxrd' ih

en bel Bestattr.urgsfeiern
Pfamers, im Fa1]e des §

§

lihrsil<a1lsche bletungen

ben
20 Jahre. Bei

sind, beträgt

auf dem
11 3d.ie des

I

auf äem Fliedhof alrßerhalb elner
Genehmigung des Fniedhofstr2igers'

Kindern, die
sie 10 Jahre.

und Betoni-eren Gräbern sowie d1e Neuanlage von Grüften

ist nicht
fte bzw. ausgerEiuerte Grabstätten -
- sofern kei::e nyÄiÄnis"hen Vorschrif-
ü:.s.t. ist verPfrlght'I; fq-i:i^:=;

;:,?:.;; il;ü;;';iii s 26 entsPrechend'

15

der Gräber

1)Die Gräber werden vorn Frledhof ausgehoben und wieder geschlossen'

voneinander durch mlndestens
sei-n.

Belegung, Iegung, Grabäffnung

bis zur Erd'oberfl2iche ohne

m, Yon der Obergrenze Urne

werden. Es ist jed'och zulässi-g'
Ifinä"" od-er dle Leichen zaeLer

ti" u" ei-rrem Jahr ln einem

beträigt
estens 0,90

bestattet
borenen

1m Alter



2) dre Bei-setzung konservierber Le

3) Vor Ablauf der in'der Fbiedhofs
ein Grab nicht wieder belegt

4) lJerur beim Ausheben eines Grabes

Urnenreste gefunden werden, sin$ d

Grabes zu värsenken. l'lerd'en noch n
das Grab sofort wleder zu sehlie
für d.ie erforderllche Zeit zu §Pe

1) D:-e Ruhe der Toten darf

2) Umbettungen von Leichen r':nd

Fhiedhofsträgers sowie der zus

zusätzlieh des Gesundheitsanrbes'
wichtigen Grundes erteilt werden'
etne ald.ere ReihengrabstätLe d'es

ausgenolrmen sind Umbettungen von

3) Alle Umbettungen erfolgen nur
]."t 4"" Nutzungsberechtigte' Bei
Uregatten, d.er Kind-er und der EI
vrerden.

4) Umbettungen
durchgefiihrt.

werden vom
Der ZeitPunlct

5) Der Antragsteller hat
äig*r"t Gralitatte sowie ?t d:"
Um[ettung znangsläuflg entstehen

6) Der Ablauf d'er Ruhezeit
od.er gehenrnt.

?) Grabn'ra1e und
bestinmungen des

B) Leichen/S?irge
zugraben, bedarf

und Aschen/Urrrerr
einer behördU-

1) Säree ditrfen höchstens 
-2:^\0

Sargfüße nicht höher a1s 0,80
:ä#: 

-il"ä-i" -nü""r-ef äIlän gr§

des FriedhofstrZigers bel d'er

Pflanzen körmen rl-;;;; 
Grabfeldet

2) S:iree müssen gegen.d?" {ur"
eenUsena fest gearbeltet. ?"h:
B"täa""rre und Sargabd'iehtunge-n
i"t-ti-"nt gestattet, ebenso. Sqg
nta" Ui" A[taut der Ruhezeit nic

-6-

tet nieht zulässig-

festgesetzten Ruhezeiten d'arf

a1s Bestattungsstätie fiir Leichen

Iich nicht gestört werden'

ichen Friedhofs sind nicht zu1?issig'
s wegen.

Wiederbelegung Sargteile, Gebeine od'er

*t"" der §oh1e des neu aufgeworfenen
,"t"L"t" Leichen vorgefunden, so lst

bedürfen der vorherigen Zustinrrnrng d'es

,, Oratrr,gsbehörde I bei Erd'bestattungen
Z""titt"n "S 

kann nur bei Vorliegen eines

"ti*gu" äus einer Beihgryralstätte in

tu_r

der

die

schriftlichen Antrag' Antraesberechtigt
n Umbettungen rmrß däs Einverständnis.d'es
äuäh sciulttti-che Erklzirung nachgewiesen

l/Beauftragten des Fbiedhofsträigers
ä;ä;; ili.dt of =träiser f estsesetzt'

en bzw. Schäd'en aufzukonmen, die
argrabstätten und. Anlagen d'urch

ei-ne Umbettung nicht unterbrochen

esetzt werden, wenn sie d'en Gestaltungs-

an der
eine

rechen.

Urnen

u anderen aIs Umbettungszwecken wleder ams-
- 
oäL" richterlichen Anordnung'

1B

L

rTi
I

mi
g, und die l{opfenden ei-nschließI1-ch der

ll [i{t"rn"n nicrrt breiter d: 9{111--
i#;;-;;iärderlich, isf die Zusti-rrm:ns

"1ä" Bestattung ejnzuholen'

kernvonLeichenflüssigkeitgesicherbr.rnd"v;;;;e"t t'o" s?irgen,-sarcaug1-t3ttunsen'
s nicht verrottbä:;'Ät;ff;" fqyc und PE)

i*d-l"""tittute"''' von Sairgen' d1e 1n der

zerfallen.



3)

4)

stellten Bedlngun6en vergeben. Die
trligers. Än thnen bestehen nur zeit
Der Nutzungsberechtigte erwirbt kei

Die Urnenkapsel rmrß aus zetsetz

Oberlrd.ische Bestattungen von U

1 ) Nutzungsrechte an Grabstätten

2) Bei Neuvergabe
das Nutzungsrecht

3) Auf dem Friedhof werden Nutzungs
l{ahls3abstätten (§29) 1n Grabfe
Yergehen.

4) Die Vergabe von Nutzungsrechten
llchen Anerkerurung d.ieser Crd'nung"

5) Aus dem Nutzungsrecht ergibt s

Pflege d.er Grabstätte.

6) Der
seiner

ich begrenzte Rechte gemäiß dieser Ordnung.
Eigentum an d,er Grabstätte.

von Nutzungsrec nruß d.er ktinftige Nutzungsberechtigte
belm Flledhofs er beantragen.

I4ateria1 sein, elne

sind. nicht zuIäissig.

-7-

Überurne ebenfalls.

§19

besti-mmgen

unter den in dieser 0rdnung a.r:fge-
tätten bleiben Eigentum des Friedhofs-

chte an Helhen- (§27 unil 28) oder
mit allgemelngn Gestaltungsvorschrlften

rd abhäingig gemacht von der schrift-

die Verpflichtung zur Anlage und'

ist der Nutzungsberechtigte verpflichtet,
anlegen r:nd pflegen oder.die tbied'hofs-

iedhoffglirtner darnlt beauftragen kann'
f des Nutzrxlgsrechtes.

Nutzungsberechtigte ist ichtet, dem trbiedhofsträger Veräinderungen

Wohnans ehrift unverzügIich tzuteilen.

7) iiber Soncler- und Ehrengrabstä entscheidet der Friedhof strätger'

§zo

und AbrZir:men der GrabsLäbbenHerrichten, Instandhal

1) Zur glirtnerischen AnLage und
welcher entweder die Grabstätte
vervaltung od.er ejren zugelassenen
Die Verpfl:-chtung endet mit dem Ab

2) Der lrlutzungsberechtigte ist v
(bei Wahlgrabstätten) bzw. der H

ichtet, nach Abla.r.tf d.er Nutzungszeit
ft (bei ReiJrengrabstätten) die Grab-

stätte zu beräumen.

3) Grabstätten müssen nach einer
nach einer Urnenbeisetzung
Wird das Nutzungsrecht an elner
ze:rtLg ej-ne Bestattr.rng erfolgt, so

naten herzurichten.

innerhalb von 12 Monaten,

b von 6 Monaten hergerichtet werden'
.ierabstätte enrorben, .ohne daß gleich-
iäl äi* Grabstätte innerhalb von 6 Mo-



4) Wrrd eine Grabstätte nicht orduu
der iVutzungsberechtigte auf schrj-ft
üre Grabstätbe i.merhaLb erner iewe
rn Ordnung zu brrngen. Ist der ilut
ohne welteres zu ermitteln, genügt
secirswöchiger liinweis auf der Grabs
Ilrnwers drei- lvlonate unbeaclttet, wr
Reihengrabstätte abgeräumt, eingee
der !'riedhofstrfuer die Grabstätte
tigben in 0rdnung brrngen lassen
enL,zlehen. Vor lintzi.ehen dcs ilutt
furrirohung des Entzuges noch e:-txna]
unverzüglich in 0rdnung zu brrngen.
teres zu errnitteln, hat noclrn:rls e

und etrr erttspreohendcr meirrwöchige
ttird da ltlutzungsrecht etiLzogen, wi
berechtigte aufgefordert, das Grabn
Iagen i-rurerhal-b von drei ltlonaten s

s0irer.dcs zu elltf errieII.

5) Bäume und Sträuciier auf der Gra
Frledirolsträgers verä'tdert oder
auf Kosten des llutzungsberecht
E}äume und Sträucher zu bescimeidert
des Frredhofszwecks erforderl-ich r
Verwelktc Blumen, Krlinzr: u. ä. slnd
dai'ür vorgesehenen PläLzen abzule6

6) D:.e Herrichtung, Unterhaltung
außcriralb dut' 0r'absfäLlen obliesL

7) Die Verwendung vorr Pflanzenschu
s.r1z be1 der Grerbpf lege rst n:-cht

8) Ku,rststoffe und sonstrge nicht
Produkten der Trauerfloristik, ins
'Ir.rucrgesteoken uncl Grabsc)irnuck, f
zuchtbehäItern, die an der Pflanze
genoßmen sind Steckvasen und I'1ark1

3) u.* Ablagcrrr
besondele um die

von 0läsern, Vauc

Grabstätfe, ist t

Der Fri.edhofsträiger ka.m gegen
die Verpfllchtung übernehmen, ftir
des Nutzungsrechtes im bestinmten
scireinkL oder elngestellt, wenn d
pfllchteten verbraucht ist.

o
-(J-

gsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat
iche Aufforderung des Friedhofsträigers
ls festzusetzenden angemessenen F'rist

sberechtigte nicht beka-rut oder nicht
uie öffentliche Beka:rntnrachung und ein
ätte. Ble:.bt die Auf f orderung od.er d-er
auf Kostert des l{utzungsberechtigten die
t und eingesät. Be1 llahlgrabstätten kanrr

auf Kosten des jewei.ligen itlutzungsberech-
r das t'lutzungsrecttt ohne Entschädigung
srechts ist der l\utzungsberechtlgte unter
chriftllch aulzufordern, die Grabstätte
Ist er nicht bekannt oder nlcht ohne we1-

entsprechende öffentliche Bekanntmachung
llinweis auf der Grabstätte zu erfolgen.
in dem llntziehungsbescheld der Nutzungs-
, Fundarnente urd sonstige bauliche Äl-

it Unanfechtbarkeit des Elntziehungsbe-

stätte dürfen nur mj"t Zusti-inrmng des
itj.gt werden. Der Friedhofstrliger j-st befugt,
stark wuchernde oder absterbende lleckent

oder zu bese:-t1gen, falls dieses zum Ert'ül1en
t. Absatz 5 :-st entsprechend an:zuwenden.
von den Grabstätten zu entfernen und an den

Veränderung
I:I r eßl rcli

der gärtnerischen Anlagen
denr l'riedhofsträger.

z- und Unkrautbeklimpfungsmltteln sowie Koeh-
estattet.

errottbare Werkstoffe dürfen in sünrülichen
sondere in Kränzen, Trauergebinden,

rner bei Crabeinfassungen sowie bei
verbleiben, nicht verwendet werden.
ru:rgszeichen.

Pf f ar:zen-
Aus-

Grabpfl

, Gartengeräterr usvr. auf dem Friedirof, ins-
cht gestattet.

§21

Yerelnbarungen

ung eines zu berechnenden Geldbetrages
ie Grabpflege läingstens bis zum Ablauf
fang zu sorgen. Die Pflege wird einge-
Geldbetreg oMe Verschuld.en der Ver-



Be:. Grabmalen über 1,60 m Höhe is
Grabmale, die die geiorderte Mlndhofsträger a.us Gritnden aer Ver[
wied.er entfernt

1) Die Emichtung und jede Verähderechtzeitigen schriftllchen Genehm

Verkehrss

1 ) Aus Gränden der
Mind.eststäirke bei

provisorische Grabnrale sind.

genauen Angaben über Ärt und

sein i{utzungsrecht nachzuweifen.
berechtigte-.

2) dgn Anträgen sind. zweifach beia) Der Grabnralentwurf mit Grun

und Form d.es Steins sorie über
des Symbols sowie der F\rnäarnent
hofsträger ftir erforderlich häI
Stand.f estigkeit verlangen.
b) Soweit es zum Verständnis er
0rnamente und der Symbole i-m
fn besonderen Fä1}en kann die
Aufstellen eirter Attrappe jn

3) Entspricht d"ie Ausftihrung des Gr
dem Nutzungsberechti6ten elie aneem
gung d.es Grabmals gesetzt. Nactr Llt
des Nutzungsberechtigten von der
Abholung bereltgestellt .

4) Die Blldhauer und. Steilmetze
tieren und, Versetzen von Grabdenlan!
Ste inmetz- und Holzbildhauerhandwer
errichten und zu fundamentieren.

5J Die_Errichtung, jede yeränderung
ebenfalls der vorherigen, rechtzeit
hofsträgers. Die Absätze 1 und 2 6e

6) Ole Genehmlgung erliseht, wenn
nicht binnen elnes Jahres nach d,er

7) Provisorische Grabnlale sj:ed. nur
zu1ässig und därfen nicht Iänger a1
Beisetzung verwendet werden.

)

-9-

Standsicherhei
Grabnralen: b

Genehmigungspflicht fär

von Grabrnalen beträgt dle erforderLiche
0,70 m Höhe 0112 m
bis 1 m Höhe 0,14 m

I,tind.estanforrlenrngen unct Gra,Lmale

11cht dem genehrnigten Antrag, wird
Fbist zur Abänderung oder Bäseiti-Frist r*ird das Grabn:a-l auf Kosten

d,ie Standsicherheit statisch nachzuweisen.tstärke unterschreiten, werden vom Fbi-ed._icherheit auf Kosten äes Nutzungsbereshtlgten

und bauLiche Anlagen

von Grabnralen bedarf der vorherigen
durch den Fbiedhofsträger. Äuchngspflichtig. Der Antragsieller hat

agsberechtigt ist alIein d.er Nutzungs_

iß und Seitenansicht im l4aßstab 1 : 10 rnit
r-bejtung d.es Materials, über Abnressungen

1 m Höhe 0,18 m.

trAnordnung und Arü der Schrift und.

lage des ltlodel1s im Maßstab 1:10 oder äaslicher Größe verlangt r+erden.

1s
sene
f d.er

sn:]-rg und. Yerd.übelung. Fa11s es d.er Fbied_
,.kann er.d1e statlsche Bereehnung der

lich ist, Zeichnungen der Schrift, der
1:1 mlt dem unter 2a) genarrnten Angaben.

Yo
nat

entfernt, gelagert und zur

nach d.en Richtlinien für das F\.rndamen-
rn d.es Bundesinnungsverband.es des Deutsehen

s die Grabmale und bauJ-lchen Anlagen zu

,1ler sonstlgen bauLichen Anlagen
en schrlftlichen Genehmlgung des

bed.ürfen
Fbied-

Grabmal oder dle sonstj-ge baullche Anlage
ehmigrrng errichtet word.en ist.

entsprechend.

s naturlaslerte
zwei Jahre nach

Holzstelen od,er -kreuze
d.er Bestattung bzw.
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B. Bei Grabrnalen uncl sonstisen baulichen-Anlq5el. die ohne Genehrniffiiä1"="

richtet oa"r veraüäärt-wötaän s#ä;-i;;.'q{;- F;1"-dhof sträser bere

nach Ablauf eines Monats ,ru,"f, gtr.äh"i-"fttig"'e des Nutzunlsberechtigten auf

ä""t"n Kosten entfernen zu 1a'3§en'

9.Beid'erAn}ieferungvonGrabrrralenodersonstlgenbaullchenAnlagenistdem
Fbiedhofsträser der Genehrri"ry*ql"=i1-t;;d ";;feäen' 

Dle Aufstellung erfolgt

:- n:.""""rr"häut mit dem Fbiedhofsträi5er '

§e+

.öer 
Gralale uncl baulicher Änlagen

1 ) Die Grabrnale und SOnStigen baulichen Anlagen sind dauernd in ordnungsge-

mäßem r:nd verken"==i"irä".rr-z,r=ttää?;"ilfi;il-vt"*ttwortlich 
dafür i'st der

jlweiliee Nutzungsberechtigte'

2) Erschelnt die standsicherhelt von GrabmaJen, sonstigen baulichen Anlagen

oder Teilen davon gefäihrrdet, ist il; 6t;""gsbärchtigte verpflichtet' unver-

zügtich Abhilfe är.rich zugeläs"d"-B;16hu'u"'od"" Steinmetze zu schaffen'

Der Nutzungsberchtigte haftet fd; ;;ä;;-§"r,ua"n, der von einem nicht ver-

lärrr=sieireien Grabnal ausgehen karsl'

3) Der Fbiedhofsträiger ist verpfliohtet, nach Beend.igung d'er Frostperiode im

Frtihiahr Cr.to*,i*7ffirin-ft"+"-;;A-=ä"=itä" lauliche-Antue"n auf Verkehrs-

sicherheltzuprtirenbzw.überprüfqnzulassen.

4)Wirad.erordnungswid.rlgeZustarrdtrotzschrlftlicherAufforderungd.esFried-
hofsträge"s ni"frflr,*ernJn "i";T";;iit 

i""t'usetzenden angemessenen Frist

beseitigt, ist d,er Fbiedhof"tr?i"r"berechtiSt,-äi"=-auf Kostän d'es Nutzungsbe-

rechtigten tun ;ä;r-il d;;b*i;-äi. "or,=tige 
ba'uliche Anlase oder deren

Telle nach Ablauf von drei Honai"ä-io""ä";-E;;;ä;te zu "ntfurt'en' 
Ist der

Nutzungsberechtigte nicht. bekarirli^'oäät ii"fri- oftt " weiteres zu errnitteln ' ge-

nügen eine öffä;Eii.i;; Berarurträcrruns una e:.". secr'=uochiSer Hinweis auf der

Grabstättu, u"i'ää'h;;s;;[;tätten auf dem Grabferd'

5)BeiGefahrimYerzugekarrrrderFriedhofstriieraufKostendesNutzungsbe-
rechtigten Sicherungsnnftrahmun-('..g' Absperrungen' Umlegen von Grabn:alen) so-

fort trefffen.

§25

Schutz wertvo]ler &ratrnale und Grabstätüen

Ktinstlerisehe oder geschlchtlich wertvolle Grabmale, bauliche-Anlagen sowie

Grabstätten od.er Grabstätt"r,,.'äi""äiu'luuo"au": utp:lTl^*: Friedhofes aus

fri.iheren Zeiten zu gelten hr,ü;; *t"""igi'en dem [esonderen Schutz des Flied-

hof strägers. Sie eriialten g""i;ä.sararr!-le, werden in eine vom FYied'hofsträger

geführten nentsr*lListe aufge";;;"";J ati"i""-"t* *it Sondergenehmigung d-es

Bezirkskirchenamtes neu "t"""0ä"1"'nJai"a"'i "aäf '"-"i"" 
andäre Stel1e verlegt

bzw. aufgestellt werden'
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§26
' Etfernen Yon Grabmalen

1) Nach Ablauf des Nutzungsrechts si]1d die Grabn'iale ' deren F\ndmente und' son-

stige bauliche A"fä"r,-a*ch d'en'il;;;;;;utl"i'tis'tLn uu entfernen' Sind' d'ie

Grabmale, deren iffirrr"*t", "orr"ti;;-ffi1i"tre 
Anläeen nicht innerhalb von

drei Monat"r, ,,"r'*af,ü; aä" N"I;ö:F;h!;-:1::iäi"t' ist der Friedhofstrziger

berechtigt, .r. äu^äili;r;;; üt auitiler zu. verfü*en' Die dem FYiedhoftrfuer

entstehenaen rosiä""t;ägt- a;r Nutzungsberechtlgte'

2) vor Ablauf d.es Nutzungsrechtes d'ürfen Grabrnale nur mit vorheriger schrift-

licher z,rstirfir-,rä ä;;-ft.?;dhoistreieers entfernt werden'

3) Bei kulturhistorisch wertvollen Grabmalen eilt § 25'

B. ReiJeengrabstäfben

§27

RechtsverlräLtrrisse an ReihengrabstäiFten

1) Beürengrabstä§ben sind Grahst?itten für Leichen- od'er Aschenbestattungen'

die im Tod.esfar_r .er Reihe ,*h ;;;;;:_n-rti" ai.u duu""-ä." n i..zeit vergeben werden'

2) Reihengrabstätten werden ei:rgerichtet für: ' ':''
a) Leichenbestattung,

Verstorbene bis fünf Ja]:re:
Größe der Grabstätte tfuge 1'1o m' Breite 0'90 m

Verstorbene über liinf Jahre:

Größe der Grabstätte Lärge 2'10 m' Breite 1'21 m

' b) Aschenbestattung , ^^ n
Größe der Grabstätte Llinge 1 ,00 m' Breite 1'00 m

Maße auf alten Grabfeläern werden hiervon nicht berührt'

3)IneinerBeihengrabstätted.arfnureineLeicheodereineAschebestattet
werden.

4) uber_die vergab: d"= N*ffi?i:"i:tä"i";'äi: I:::::T*:'*:"-:iil:;l:L
=.f,tift1iche Bestätlgung ertelr
stätte anzugeben'

5) Das Nutzungsrecht an ej-rrer

äi"""" Ordnun[ festgesetzten
[ann-nicnt''.eiIät'gt't werden'

Reihensrabstätte erlischt mit Ab1auf der i:l
Ruhezeit- Di-e nuht;;i;-u"*' aas Nutzungsrecht

von ihriren nach Ablauf der

a"".f-,-"* Hinweisschild' auf6) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen

Ruhezeit *i"a =""tä il""äi"""orher öffentlich und

d.em betreff end'en Grabf e1d' bekanntgen'racht '
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§28

Pf legeleichte Grabf eliler

,l ) Eine Sonderform d.er Rei-hengräber stellen d.ie pflegeleichten Grabfelder dar '
sie sind Rasen-Einzergräber, äie hügeIlos angelegt werd'en und zu einer ge-

schlossenen Rasenfläche ohne Zwlschenwege verschmelzen.

2) lie Grabstätten erhal-ten Kissenstei-ne einheltlicher Größe, Beschaffenheit
und Beschri-ftung, auf clenen nur Ruf- und Familienname sowi-e Geburts- und'

Tod.esjalr des Bestatteten angebracht sind''

3) Eine individuelle Bepflan )ng und Schmückung der Gräber ist nicht möglich'
Blumen und Gebinde können nur auf die dafür vorgesehenen F1ächen abgelegt

werden.

4) Die Pflege der Gräber obliegt der Fbiedhofsverwaltung auf der Gnrnd'1a6e

des § 21.

5) Die pflegeleichten Gräber sind in der Regel fijr Erdbestattungen von Gliedern

der Klrchgemeinde Eibenberg-Kenrbau best:.nr',rt, die für die Grabpflege weder An-

gehörige noch Bekarinte habän. Ausnahmen bed'ürfen der Genehmisuns d'es Kirchen-

vorstandes. wutzu"Ärechte werden an diesen Grabstätten nicht vergeben'

C. Hahlgabstätten

§29

RechtsverhäLtnisse an WahlSrabstä*en

1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Leichen- oder Aschenbestattungen' an

denen auf Antrag i- to6"=fal1 ein 
-li"iru"et"echt fijr die Dauer von 20 Jahrent

beginnend mit dem Tag d.er Zuweisung .,.rg!b"r. und deren Lage gleichzeitig im

Einvernehmen mi-t deniErwerber bestinrnt ierd'en kann' In besonders begründeten

Fällen kar:n auch zu Lebzeiten ein Nutzungsrecht vergeben werden'

2) Die ei-nzelne Wahlgrabstätte ist 2,50 m 13ng und 1,25 m breit' Iulaße auf

ät"" Grabfeldetn weiden hiervon nicht beriihrt-

3) Wahlsrabstätten werden vergeben als ein- und mehrstellige Walrlgrabstätten'

In elner einstelligen Wayrlgraustait. für Leichenbestattung darf mg eine be-

stattet werden. In einer mit einer i"i"t " belegten llahlgrabst?ztte kann zusätz-

lich eine urne bestattet werden. in eiler wahllrabstätte für Urnenbestattungen

können bls zu zwei Urnen bestattet werd'en'

4) In einer Wahlgrabstätte werden der Nutzungsberechtigte und' seine Angehörigen

bestattet. Als i;;h;;;se im sinn"-äi""""-g"äti.,r r"gen-gelsten: Eheplare, ver-
wandte auf- und ;;il;G;"d.er Linie sowie Geschwister, Geschwisterkind'er und

Ehegatten der vorgen:3nten. Auf wunsch des. Nutzungsberechtigten können d'arüber

hinaus mit Zustiffigng a"" frieairätsiragers auci: anäere Verstorbene beigesetzt

werden. Grund-sät z[:.1ch entscheidet der üutzungs'berechtigte t wer von d'en bei-
setzungsberechtigten Personen beigesetzt wird''

5) tjber die Vergabe eines Nutzungsrechtes anr-einer llahlgrabstätte wlrd eine

schrift1i"f,. g""tätig'""s erteitt] In ihr werden die genaue Lage d'er 1,;ahlgrab--

stätte und die Dauer der Nutzungrr,iit angegeben' Dabei wird darauf hingewiesen

d.aß 6er Inhalt des Nutzung="""1-riu= sicn äaäfr 6en Bestins''Tungen der Fried'hofs-

ordnung richtet.
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6) Bei Ablauf d.er Nutzungszeit kann d-es l{utzungsrecht auf Antrag uncl nur für

d.ie gesamte Grabstätte vär1äng".f *""äen' Wird da's Nutz,ngsrecht nicht ver-

tängert, erlischi"ä" ,r.r, Ab,äuf"d;;-N;;;un[szelt' Über den Ablauf der Nutzunss-

zeit informiert der Fried.hofstrziget- =L"f''" Mänate vor Ablauf d'er Nutzr-:ngszeit

durch öf f entliche Bekarintnrachunguäa"üI"."i='-""r der betref fenden Grabstätte '

überschreitet bei einer Belegr-rng "duy 
lUitaerbelegung von Wahlgrabstätten die

neu begrünaete niirer"it ar* rrrr"nä" Nutzungszeii, Io ist das Nutzungsrecht

mindestens für di;-;;; wahrung a."-n"l'u'eit notwendigen Jahre zu verlängern'

7) Der Nutzr-rngsberechtigte ha! Grabzubehör vor einer BeerdigunS entfernen zu

lassen. sofern ;;; Ar"teben der c.äü", crabmale, Fundamente oder Grabzubehör

durch d.ie Fried.hofsverwaltuns "rti"r"t 
werden müÄsen, sind die dadurch ent-

stehenden Kosten äurcn 6en Nutz;Ä"ttt""f'tigten ""-t""e"" oder d-er Friedhofs-

verwaltung zu erstatten'

B)E=bestehtkeinAnspruchauf-VerleihungoderWi-edererwerbvonNutzungs_
rechten an einer d"er Lage nr"r. Utli*t't"""Ctatstatte ,nd auf Unveränderlich-

keit der Umgebung, wenn dies auJ G;ü"J"' der Friedhofsgestaltung im Rahmen

ää= n"iuanofs'weäüs nicht mögllch ist '

9) Das Nutzungsrecht arr Wahlgrabstätten im Umkreis von 2,5a m vom Stanmfuß

vorhanclenu" na*ä"'t *r, a,.,r"i-,"a"r-,"rrledhofsträger für Leichenbestattungen

aufsehoben werden, wenn es die ä"*"i-rrr"tstr-rng-d.er standsicherheit von Bäu-

men-nach DIN 18920 erfordcrt'

1o)Dasl{utzungsrechtanunbele6tencials|1|l?:u*"jederzelt,arrteilbelegten
Grabstätt"n .r=t nach Ablauf der letzten Ruhefrist "iü"kg"geben 

werden' Eine

Rückg;ibe ,-=t nr" rü"- oi" g"sur',t. Grabstätt" mogiich' Eine Gebirlerenerstattung

iirlaät in diesem Fall nicht statt'

§30

Übergang von Rechten an Grabstätten

1 ) Der Nutzungsberechrtigte kann sej-n Nutzungsrecht einem and'eren Berechtigten

übertragen. zu""ä.äü{r*irr.r*.ii"ä". tm"rti"g""s sind schriftliche Erklä-

runsen des bisherisen yd q:, ;;;";-ilzu"s=uä;ä''tigt"t' sowie d"ie schrift-

liche Genehmigung des Frieclhofsträgers erforderlj-ch'

2)Schonbeld.erVerleihunc^dgsNutzungsrechtssollderErwerberfürdenFall
seines Ablebens seinen wachfoi'e, *,, llüt'ungsrecht bestinmen und ihm das

Nutzungsru"r]t'ä,-,iät"v"ri"ue ü;;;lr;"n, der "t;;'-;-zeitpunl<t 
des Todes des

ü*rttäg.nden wirksam wird'

3)wirdbiszumAblebend.esNutzrrngsberecht,,gt:nkeinederartigeRegelungge_
troffen, geht dä.-rirtrr.s="""üt'ii nachstehenäer neihenfolge auf die Angehö-

rigen des,et"torbenen Nutzuncsberechligten über:

a,)aufclenüber]ebendenEhegatten,r-urdzwarauchdann,wennKinderauseiner
irüh"."''' Ehe vorhanden sild

b) auf al" ei",.ii;;;;;;;irtenericnen und Adoptivkind'er'

c) auf d'ie Stiefkinder t

d) auf aie nntrel in der Reihenfolge d.er Berechtigung ihrer Väter oder }Iütter,

e) auf die Eltern,
I) ;i die leiblichen Geschwister'

Si "rf die Stiefgeschwister
h) auf di-" ";ä;;"äi"'-'l 

bis g) fallenden Erben'
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lnnerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und. f) bis h) wird jeweils der

Älteste Nutzungsberechtigter -

sind keine Angehörigen d.er Gruppen a) bis h) vorhanden oder zu ermi-tteln, so

kann d-as Nutzungsr"änt *it Zusti-rmmrng d.es Friedhofsträgers auch von einer an-

d.eren Person übernonmen werden, Eine Einigung der Erben zur ijbertragung des

Nutzungsrecht auf eine andere Person 1st mit Zustinrmrng des Friedhofsträgers
mögIich.

4) Der Rechtsnachfolger hat d.em Friedhofsträger den iJbergang des Nutzr:ngs-

rechtes unverzüglich anzuzelgen. Die iJbertragung d-es Nutzungsrechtes wird

d.em neuen irlutzungsberechtigten schrifttich bestätigt- Solange d'as nleht

*"="fr.i,"n ist, kEnnen weit;re Bestattungen in eine Wahlgrabstätte nicht
verlangt werden.

§:t
Alte Rechte

Ftir Grabstätten, über d"re der Friedhofsträger bei Inl<rafttreten dieser

0rdnung bereits ".ri,"rst 
hat, richtet sich d'ie Gestaltung nach 6en bei-

der Veigabe gültig gewesenen Vorschriften'

Vor Inkrafttreten d.ieser grd.nung entstandene Nutzungsrechte von unbegreYtz-

ter od.er unbestinr.nL"" nrr", *urä", begrenzt. Sie enden nrit Ab1auf der Buhe-

zeit der let/cen Bestattung'

D. Graknal- und' Grabstättengestaltung

§:e
Ge sta'ltr-rngsvorsctrrif t

1) Grabnale müssen sich in d-re Art des Friedhofs bzw' d'ie Art des jeweiligen

Gräberfeld.es einordnen. GestaltunÄ "ra 
Inschrift. dirrfen nichts enthalten'

was das christliche Empfina"r', ,*ri"# ;ä der Wijrd'e des grtes abtriilich ist'

2) Jecle Grabstätte ist so zu gestalten und so a:r clie Umgebung anzupassen' daß

rJer Frieclhofszweck erfüllbar ist;;ä-äi. Würa" des !'rleähofs gewahrt bleibt'

Die Grabstätten sincl so zu bepflanzen, dal) benachbarte Grabstätten und öffent-

liche Anla6en r.i"[{ beeinträcirtiäi-*"iden' Dre Höhe der Pf}anzen da'rf j-n aus-

seu,achser"n z,r"t*,ä i,i m nich.L il";;;;üät.-nUa""kungen der Grabstät-ue mlt

wasscr- un. tuftu,durchlässig*" fiäiä;i;ii;; sind nlclrt gestattet' um den Ver-

wesungspror"n .,i"tri zu bee:-"tra"i',Iiä""1--u*r*rdwrgen außerhalb der steinernen

Grabei,fassun* sincl aus sicherheiisiectmis"i'r"n ,-ä pfregerischen Griinden nicht

erlaubt.

3) A1Ie Grabfelcler, auf den FYiedhöfen liibenberg und i(emtau wrterliegen diesen

lits"me inen Ge staltungsvorschriften'
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fY. Schlußbestinrmrngen

§33

Zuwld.erhandlungen

1) ller den Bestj-nnnungen der §§ 5,6, 10, 11 und 20 Absätze 6 bis 9 zuwlder-
handelt, kann durch einen Beauftragten des F'riedhofsträgers zum Verlassen
des !'riedhofs veranlaßt, gegenenfalls durch den Friedhofsträger lregen Haus-
lriedensbruches bzvr. Verstoßes gegen die geltende Gemeindesatzung zvr Anzeige
gebracht werden.

2) Bei Yerstoß gegen den § 32 Absatz 1 wird nach § 23 Absatz 3 verfahren.

§34

Haftung'

Der I'riedhofsträger haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße
Benutzung ,:1es Friedhofs, seiner Anlagen und Einrichtungen, d.urch d.ritte Per-
sonen, durch Tiere oder durch höhere Gewalt entstehen. Ihm obliegen lceine
besono.eren Obhuts- und Liberwachungspflichten.

§:r
Inlirafttreten

1) Diese vom Ev.-Luth. Bezirkskirchenamt Chemnitz am L7.10.1994 bestätigte
!'riedhofsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 1n ltraft.

2) Mit dem Inkra.fttreten dieser Friedhofsordnung trltt die Friedhofsordnung
vom 1E. iiovember 1955 außer Kraf'b.

Kemtau, 11. 10. 1993

bestätigt:

Ctrsrrr-itz r 17.1-0. 1994

AZ: III.2\"2-3-2-
Ev.-IuLh. Chemn itz r

%
t


